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An das 
PRÄSIDIUM DES 
NATIONALRATES 

Parlament 
1017 Wie n 

Wirtschaftsforum der Führungskräfte 

1031 Wien, Schwarzenbergplatz 4 
Tel.: 7256 51/0W 267 od. 268 

FS: Wien 131717 

Betrifft: Stellungnahme zum Versorgungsrechts­
Änderungsgesetz 1988 

Wien, 1987 10 30 

In der Beilage überreichen wir Ihnen die Stellungnahme des Wirt­
schaftsforum der Führungskräfte zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem versorgungsrechtliche Bestimmungen geändert werden -
Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1988, in 25-facher Ausfertigung. 

Beilagen 

WIRTSCHA FORUM DER FÜHRUNGSKRÄFTE 

/ /'ldl l \ 
I / /\U/\v /'"--,, 

Dr.Johannes Hahn 
Geschäftsführer 

\--

Zweigstellen: Niederösterreich, 3100 SI. Pölten, Wenzel-Kaska-StraBe 4, Tel. 02742/46 85 29; Oberösterreich, 4021 Llnz, StockhofstraBe 32/11, Postfach 346, 
Tel. 0732/66 24 35; Steiermark, 8011 Graz, Hartenaugasse 17, Postfach 842, Tel. 0316/31 528; Tirol, 6020 Innsbruck, Rennweg 10 A, Tel. 05222/39 18 10; 

Vorarlberg, 6800 Feldkirch, SchloBgraben 10, Tel. 05522/241 82. 
Bankverbindung: Credltanstalt-Bankverein, Kto.-Nr. 34-51036; DVR: 0046809, Btx * 6234 # 
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Wirtsc:haftaforum der FQhrungskrifte 

An das 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
ARBEIT UND SOZIALES 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Zl. 41.010/6-1/1987 

1031 Wien, Sc:hwarzenbergplatz 4 
Tel.; 725651/DW 267 od. 268 

FS: Wien 131717 

Wien, 1987 10 28 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
versorqunqsrechtliche Bestimmungen qeändert werden 
- Versorqunqsrechts-Änderunqsqesetz 1988 

Grundsätzlich beqrüßen wir die Absicht der Bundesreqierung durch 
Maßnahmen das Hinauszöqern des Studienabschlusses zu be- bzw. 
verhindern. 

Die im obqenannten Entwurf vorgeschlaqene Reqelung, die Unterstüt­
zunq bis längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres, allenfalls 
beim Nachweis verschiedener Voraussetzunqen um maximal ein Jahr zu 
verlänqern, geht an der Realität vorbei und kann unter anderem zu 
einer einseitigen Selektion von Studien führen, die innerhalb 
der neuen Frist absolviert werden können. Alle naturwissenschaft­
lichen und technischen Studienrichtunqen haben beispielsweise 
eine durchschnittliche Studiendauer von 6 - 7 Jahren, die sich 
zum Teil schon automatisch durch eine beschränkte Anzahl von 
Ausbildungsplätzen ergibt, so daß von keinem subjektiven Verschul­
den des Studierenden qesprochen werden kann. Zieht man ins Kalkül, 
daS etwa ein im Herbst Geborener mit 19 Jahren die AHS-, die BHS­
Matura sogar erst mit 20 Jahren ableqen kann, ist ein Studienende 
vor dem 25.Lebensjahr nicht sehr wahrscheinlich. Die Ableistung 
des Präsenz- oder Zivildienstes verzögert den Studienbeqinn noch­
mals; ein überschreiten der im Entwurf vorqesehenen Altersreqel 
ist somit automatisch der Fall. Als unbürokratischeste Vorganqs­
weise erscheint uns die taxative Aufnahme der Studienrichtungen in 
das Gesetz, wobei die Festlegung des Alters für den Anspruch 
auf Versorqunq mit dem Alter eines quten Durchschnittsstudenten 
begrenzt werden soll. 

Zwelgatellen: Nleder6sterreicll. 3100 SI. POlten. Wenzel-Kaaka-Strde 4. Tel. f1fl142/.15 21; Ober6sterrelcll, 4021 Unz. 8tocIdIofatra8e 32/11, Poetfad'I 341. 
Tel. fIn2tea a4 35; Steiermark, 1011 Graz. Hertenaug_ 17, Poatfec:h 1142. Tel. 0318/31 5 a; Tlrol, 81120 Inll8bnä, Rennw.o 10 A, Tel. lIIi222/38 18 10; 

Vorarlberg, .., Feldkirdl, SchloBgraben 10, Tel. 0IIII22/24 1 112. 
Bankverbindung: Credilanatalt-Ban!arerein, KID.""r. 34-a1C11311; OVA: _, Btx * 1234 • 
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Wir ersuchen, diese Frage neu zu überdenken und zu diskutieren, 
weil wir - siehe oben - durchaus mit der Grundintention über­
einstimmen, andererseits jedoch vor einem überhöhten bürokrati­
schen Aufwand warnen. Jedenfalls sollt von der Prämisse ausge­
gangen werden, die geplanten Einsparungen nicht durch zusätzliche 
Aufwendungen für den bürokratischen Apparat zu egalisieren. 

Ziel soll die Verhinderung von Bummel-Studenten bei gleichzeitiger 
Senkung der staatlichen Kosten sein. 

Wir haben mit gleicher Post 25 Ausfertigungen unserer Stellung­
nahme an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
WIRTSCHAFTSFORUM DER FÜHRUNGSKRÄFTE 

r.Johannes Hahn 
Geschäftsführer 
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